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Anschrift: Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen
Dienststelle Marienberg
Schillerlinde 6
09496 Marienberg

Fax: 03735 / 601-6353
E-Mail:  info.gebühren@za-sws.de
Homepage:  www.za-sws.de

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00–12:00 Uhr
Di. 08:00–18:00 Uhr
Mi. 08:00–12:00 Uhr
Do. 08:00–18:00 Uhr
Fr. 08:00–12:00 Uhr

Ansprechpartner Ort �� / �


Frau I. Buschmann Heidersdorf
Olbernhau
Pfaffroda
Zschopau

03735 / 601-6349
i.buschmann@za-sws.de
Zimmer: 405

Frau K. Böhm Amtsberg
Börnichen
Borstendorf
Deutschneudorf
Drebach
Gornau
Großolbersdorf
Grünhainichen
Wolkenstein

03735 / 601-6348
k.boehm@za-sws.de
Zimmer: 405

Frau K. Richter Großrückerswalde
Lengefeld
Marienberg
Pobershau
Pockau
Seiffen
Zöblitz

03735 / 601-6346
k.richter@za-sws.de
Zimmer: 405

Frau B. Haase Annaberg-Buchholz
Bärenstein
Geyer
Königswalde
Tannenberg
Thermalbad Wiesenbad

03735/ 601-6355
b.haase@za-sws.de
Zimmer: 402

Frau V. Voigt Ehrenfriedersdorf
Jöhstadt
Kurort Oberwiesenthal
Mildenau

03735 / 601-6345
v.voigt@za-sws.de
Zimmer 402

Bankverbindung:

Abfallgebührenkonto: Konto-Nr. 725004223
Bankleitzahl: 870 540 00
Kreditinstitut: Sparkasse Erzgebirge

Anschrift und Ansprechpartner



3Vorwort

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger des Erzgebirgskreis es,

mit dem Stichtag 01.01.2012 übernimmt der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS) die Aufgaben der 
Abfallwirtschaft für den gesamten Erzgebirgskreis. Für alle Bürger des Erzgebirgskreises werden ab diesem Zeitpunkt 
einheitliche Entsorgungsdienstleistungen angeboten. Aus organisatorischen Gründen wird es daher diverse Veränderungen 
�L�Q���G�H�U���$�E�I�D�O�O�H�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J���J�H�E�H�Q�����+�L�Q�Z�H�L�V�H���G�D�]�X���¿���Q�G�H�Q���6�L�H���D�X�I���G�H�Q���Q�D�F�K�I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���6�H�L�W�H�Q��

Der Erzgebirgskreis ist in drei Entsorgungsgebiete Nord, Ost und West aufgeteilt.

zum Entsorgungsgebiet Nord  gehören die Orte:

Auerbach, Burkhardtsdorf, Erlbach-Kirchberg, Gelenau, Gornsdorf, Hohndorf, Hormersdorf, Jahnsdorf, Lößnitz, Lugau, 
Neukirchen, Niederdorf, Niederwürschnitz, Oelsnitz, Stollberg, Thalheim, Thum, Zwönitz

zum Entsorgungsgebiet Ost  gehören die Orte:

Annaberg-Buchholz, Amtsberg, Bärenstein, Börnichen, Borstendorf, Deutschneudorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Geyer, 
Gornau, Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Jöhstadt, Königswalde, Lengefeld, Marienberg, 
Mildenau, Olbernhau, Pfaffroda, Pobershau, Pockau, Seiffen, Tannenberg, Thermalbad Wiesenbad, Venusberg, Wolkenstein, 
Zöblitz, Zschopau

zum Entsorgungsgebiet West  gehören die Orte:

Aue, Bad Schlema, Bernsbach, Bockau, Breitenbrunn, Crottendorf, Eibenstock, Elterlein, Grünhain-Beierfeld, 
Johanngeorgenstadt, Lauter, Oberwiesenthal, Raschau-Markersbach, Scheibenberg, Schlettau, Schneeberg, Schönheide, 
Schwarzenberg, Sehmatal, Sosa, Stützengrün, Zschorlau

Der Abfallkalender 2012 soll Ihnen einen Überblick über Entsorgungstermine und Möglichkeiten der Entsorgung 
unterschiedlicher Abfallfraktionen geben. 

Auch auf unserer Internetseite www.za-sws.de können Sie sich jederzeit über Neuigkeiten informieren.

Ihr Zweckverband 
Abfallwirtschaft Südwestsachsen 
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Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Eigentümer des an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücks. Für 
die Entsorgung der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe) ist der Inhaber des Betriebes oder der Träger 
der Einrichtung, in dessen Betrieb oder Einrichtung die Abfälle anfallen, Gebührenschuldner. Bei der Verwendung von 
Abfallsäcken ist der Erwerber Gebührenschuldner.

�$�X�V�N�X�Q�I�W�V�����X�Q�G���0�L�W�W�H�L�O�X�Q�J�V�S�À���L�F�K�W�H�Q

�'�L�H���*�H�E�•�K�U�H�Q�V�F�K�X�O�G�Q�H�U���V�L�Q�G���Y�H�U�S�À���L�F�K�W�H�W�����G�H�P���=�$�6���V�F�K�U�L�I�W�O�L�F�K���R�G�H�U���]�X�U���1�L�H�G�H�U�V�F�K�U�L�I�W���X�Q�D�X�I�J�H�I�R�U�G�H�U�W���X�Q�G���X�Q�Y�H�U�]�•�J�O�L�F�K���M�H�G�H��
gebührenrelevante Änderung auf dem Grundstück mitzuteilen. Dies betrifft zum Beispiel Änderungen in der Personenzahl, 
Mitteilung über Besitzerwechsel, usw. Auf Aufforderung ist ebenfalls die Anzahl der auf dem Grundstück vorhandenen Ab-
fallbehälter zu benennen sowie Auskunft über die Anzahl der dort wohnenden Personen zu geben.

Freistellung von der Entsorgungsgebühr Haushalte

Für den Fall einer über drei Monate hinausgehenden ununterbrochenen Abwesenheit vom Wohngrundstück, insbesondere 
aus folgenden Gründen:

– Erwerbstätigkeit und Unterbringung außerhalb des Kreisgebietes
– Studium außerhalb des Kreisgebietes, wenn die Unterbringung am Studienort erfolgt
–  Ausbildung oder Besuch einer Schule außerhalb des Kreisgebietes, wenn die Unterbringung am Ort der 

Ausbildung oder Schule erfolgt
– Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes oder Bundesfreiwilligendienstes außerhalb des Kreisgebietes

kann der ZAS auf schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners für diese Person eine Freistellung von der Entsorgungs-
gebühr Haushalte gewähren. Eine Freistellung von der Festgebühr erfolgt nicht. Die Antragstellung ist schriftlich oder zur 
Niederschrift mit entsprechenden Nachweisen einzureichen. Die Freistellungen gelten maximal für 2 Jahre, danach ist eine 
erneute Antragstellung erforderlich. Entfallen die Gründe für eine Freistellung, ist dieser Umstand dem ZAS unaufgefordert 
und unverzüglich mitzuteilen.

Erteilung, Änderung, Löschung der Einzugsermächtigung

Die Bezahlung der fälligen Abfallgebühren ist einfach und termingerecht per Bankeinzug möglich. Dazu ist die Bankein-
zugsermächtigung formlos schriftlich oder zur Niederschrift zu erteilen. Die gleiche Verfahrensweise trifft für Änderungen 
der Kontodaten bzw. Löschung des Kontos zu. Diesbezügliche telefonische Änderungsmitteilungen können nicht berück-
sichtigt werden. Bitte achten Sie auf die entsprechende Deckung des angegebenen Kontos, da ansonsten Rückbuchungs-
gebühren fällig werden können.

Entsorgung von Restabfall, Bioabfall, Sperrabfall, Elektro- u nd Elektronikaltgeräten 
und Schadstoffen aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe)

Mit dem Anschluss an die öffentliche Abfallentsorgung über Einwohnergleichwerte können neben der Restabfallentsor-
gung auch die Leistungen der Wertstoffhöfe im Kreisgebiet, die Schadstoffsammlung, Papierentsorgung sowie Sperrab-
fallentsorgung im Rahmen haushaltsüblicher Mengen genutzt werden. Auch die ab 2012 im gesamten Erzgebirgskreis 
angebotene Biotonne kann an Gewerbegrundstücken genutzt werden.

Hinweise zur Abfallwirtschafts- und Abfallgeb!hrensatzung
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Leerungsrhythmus für die haushaltsnahe Entsorgung

Die Entsorgung des Restabfalls wird im 14-täglichen Leerungsrhythmus durchgeführt. 
Bioabfälle werden von April bis November wöchentlich und von Dezember bis März 14-täglich entsorgt.
Die Entsorgung für Papier/Pappe/Kartonagen erfolgt aller 4 Wochen.
Die Gelbe Tonne bzw. der Gelbe Sack wird 14-täglich entsorgt.

Die genauen Entsorgungstermine entnehmen Sie bitte den Seiten Ihres Wohnortes.

Bereitstellung der Abfallgefäße

Die Sammelgefäße für alle Abfallfraktionen sind spätestens 06:00 Uhr am Entsorgungstag bereitzustellen. Werden diese 
später bereitgestellt, kann es möglich sein, dass die Abfälle nicht mehr entsorgt werden, weil das Fahrzeug den Straßenzug 
bereits abgefahren hat. Zur Überbrückung bis zum nächsten Abfuhrtermin oder auch für den gelegentlichen Mehranfall von 
�5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�����:�L�Q�G�H�O�Q�����7�D�S�H�W�H���X�V�Z�������N�D�Q�Q���G�L�H���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J���•�E�H�U���V�S�H�]�L�H�O�O�H���5�H�V�W�D�E�I�D�O�O�V�l�F�N�H���H�U�I�R�O�J�H�Q�����'�L�H�V�H���V�L�Q�G���N�l�X�À���L�F�K���L�Q���G�H�Q��
Ausgabestellen (s. Terminübersicht des jeweiligen Ortes) zu erwerben. Können Grundstücke von privaten Abfallerzeugern 
�Q�L�F�K�W���R�G�H�U���Q�X�U���X�Q�W�H�U���H�U�K�H�E�O�L�F�K�H�Q���6�F�K�Z�L�H�U�L�J�N�H�L�W�H�Q���P�L�W���G�H�Q���$�E�I�D�O�O�I�D�K�U�]�H�X�J�H�Q���H�U�U�H�L�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����V�R���K�D�E�H�Q���G�L�H���$�Q�V�F�K�O�X�V�V�S�À���L�F�K�W�L��
gen die Abfälle selbst oder von einem Beauftragten zur nächsten vom Abfallfahrzeug erreichbaren Stelle zu bringen.  

Benutzung der Abfallgefäße

Abfälle dürfen nicht eingestampft oder auf andere Weise verdichtet werden. Brennende, glühende, heiße oder radioaktive 
Abfälle sowie Gegenstände, die die Abfallbehälter, Sammelfahrzeuge oder Abfallentsorgungsanlagen beschädigen können, 
dürfen nicht eingefüllt werden.
Lassen sich Abfallbehälter aufgrund mechanischer Verdichtung oder Festfrieren der Abfälle ganz oder teilweise nicht ent-
leeren, besteht kein Anspruch auf Schadensersatz oder Gebührenermäßigung. 

Mülltonne defekt – und nun?

Sollte Ihre Restmüll-, Bio-, Gelbe oder Papiertonne defekt sein, rufen Sie die für Ihren Wohnort zuständige Mitarbeiterin 
(s. Innenseite Deckblatt) an. Sie wird den Austausch der Tonne veranlassen. Kam der Defekt bei einer Leerung zustan-
de oder ist dem altersbedingten Verschleiß zuzuordnen, dann ist der Austausch kostenfrei. Bei verschuldetem Schaden 
(Brand, Unfall, Diebstahl usw.) benötigen wir eine formlose schriftliche Schadensmitteilung. In diesem Fall erheben wir eine 
Tauschgebühr pro Abfallbehälter und Gestellung. Der Entsorger wird weiterhin den Wiederbeschaffungswert der Tonne in 
Rechnung stellen.

Bedeutung des Behälteretiketts

Unterhalb des Randes ist seitlich am Abfallbehälter ein weißes Etikett angebracht. Darauf sind unter anderem die Behälter-
nummer und der Standort ausgewiesen. Die eindeutige Zuordnung des Abfallbehälters, der auf Ihrem Grundstück genutzt 
wird, ist für eine korrekte Gebührenerhebung maßgeblich. Die Behälternummer erscheint ebenfalls auf Ihrem Abfallgebüh-
renbescheid. Es kann beispielsweise vorkommen, dass Abfallbehälter, die an einem Sammelstandplatz zur Entleerung 
bereitzustellen sind, bei der Rückholung auf das Grundstück vertauscht werden. Gleiches ist bei der Bereitstellung mehre-
�U�H�U���$�E�I�D�O�O�E�H�K�l�O�W�H�U���]�Z�L�V�F�K�H�Q���E�H�Q�D�F�K�E�D�U�W�H�Q���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H�Q���P�|�J�O�L�F�K�����9�R�U���D�O�O�H�P���E�H�L���6�W�U�D�‰�H�Q�E�D�X�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���N�R�P�P�H�Q���K�l�X�¿���J��
Verwechslungen vor. Bitte überprüfen Sie im eigenen Interesse Ihren aktuellen Gebührenbescheid mit den Angaben auf 
Ihrem Behälteretikett.
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Behälter: Die folgenden aufgeführten Abfallbehälter werden vom ZAS bereitgestellt und können für die Entsor-
gung genutzt werden.

Für die Entsorgung von Restabfall können folgende Behältergrößen genutzt werden:

Restabfallbehälter mit 80 l Füllraum
Restabfallbehälter mit 120 l Füllraum
Restabfallbehälter mit 240 l Füllraum
Abfallgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum

Für die Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen können folgende Behältergrößen genutzt werden:

Behälter mit 120 l Füllraum
Behälter mit 240 l Füllraum
Abfallgroßbehälter mit 1.100 l Füllraum

Für die Entsorgung von Bioabfall können folgende Behältergrößen genutzt werden:

Bioabfallbehälter mit 80 l Füllraum
Bioabfallbehälter mit 120 l Füllraum

Entsorgung Bioabfälle

Die Bioabfallgefäße werden nach der Anzahl der Entleerungen abgerechnet.

Als Vorauszahlung für das laufende Jahr werden die in Anspruch genommenen Entleerungen des Vorjahres in Ansatz ge-
bracht. Wird ein geringeres oder höheres Entleerungsvolumen in Anspruch genommen als in der Vorauszahlung berechnet, 
erfolgt eine Ausgleichsrechnung. Bei Neuanmeldungen werden keine Gebühren als Vorauszahlungen festgesetzt. 

über die Bioabfalltonne kann entsorgt werden:
�%�O�X�P�H�Q�����%�D�X�P�����X�Q�G���6�W�U�D�X�F�K�V�F�K�Q�L�W�W�����]�H�U�N�O�H�L�Q�H�U�W�������(�L�H�U�V�F�K�D�O�H�Q�����.�D�I�I�H�H�¿���O�W�H�U�����.�Q�R�F�K�H�Q�����.�•�F�K�H�Q�W�•�F�K�H�U���D�X�V���3�D�S�L�H�U�����/�D�X�E�����/�H��
�E�H�Q�V�P�L�W�W�H�O�U�H�V�W�H�����5�D�V�H�Q�V�F�K�Q�L�W�W�����6�l�J�H�P�H�K�O�����7�H�H�E�H�X�W�H�O�����7�R�S�I�S�À���D�Q�]�H�Q�����R�K�Q�H���7�R�S�I�������8�Q�N�U�l�X�W�H�U

folgendes darf nicht eingefüllt werden:
Asche, Bauschutt, Dosen, Getränkekartons, Holz (behandelt), Hygienebinden, Katzenstreu, Kehricht, Kosmetiktücher, 
Kunststoffverpackungen, Lumpen, Metallschrott, Staubsaugerbeutel, Tapetenreste, Tierkadaver, Windeln, Zigarettenreste

Durch die Bioabfallkompostierung wird die Umwelt nachhaltig entlastet. 
Damit aus Bioabfällen ein natürlicher und wertvoller Dünger entstehen kann, ist eine korrekte Trennung wichtig.

Entsorgung Grünschnitt

Grünschnitt kann bei Bedarf ganzjährig auf den Wertstoffhöfen gegen Gebühren abgegeben werden. 

Entsorgung Weihnachtsbäume

Natürliche Weihnachtsbäume und gebündeltes Schmuckreisig werden von den an die öffentliche Abfallentsorgung ange-
schlossenen Grundstücken am bekannt gegebenen Abfuhrtag (s. Entsorgungsübersicht des jeweiligen Ortes) am üblichen 
Bereitstellungsort der Restabfallbehälter eingesammelt. Die Bäume und das Reisig müssen vollständig von Dekorations-
material befreit sein.

Entsorgung Restabfall, Bioabfall, Gr!nschnitt, Weihnachtsb"ume
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Sperrabfallentsorgung im Entsorgungsgebiet Erzgebirge

Sperrabfall aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen wird ganzjährig von den an die öffentliche Abfal-
lentsorgung angeschlossenen Grundstücken abgeholt.

Zum Sperrabfall gehören z. B.: Möbel, Truhen, Matratzen, Lattenroste, Bettgestelle, Federbetten, Regale, Leitern, Tep-
piche, Lampenschirme, Kinderwagen, Schlitten, Ski, Sofas, Dreiräder, Roller, Küchenspülen, leere Koffer, Reisetaschen, 
Bügelbretter, Blumenkästen, Gardinenstangen, Jalousien, Rollos, Gegenstände aus Plaste, z. B. Wäschekörbe, Eimer, 
Garten- und Balkonmöbel, Sonnenschirme usw.

Die Leistungen der Sperrabfallentsorgung sind Bestandteil der Festgebühr.
Die Sperrabfallentsorgung kann jährlich 2 x pro veranlagter Person in Anspruch genommen werden. Dazu sind die beilie-
genden Karten ausgefüllt und ausreichend frankiert an den Entsorger zu senden.
Ihr persönlicher Abholtermin wird Ihnen dann mittels Antwortkarte durch das Entsorgungsunternehmen mitgeteilt. Ein An-
spruch auf „sofortige“ Abholung besteht nicht. Die Abholung erfolgt in der Regel spätestens vier Wochen nach Eingang der 
Bestellung.

Der Sperrabfall ist am bekanntgegebenen Abholtag bis 06:00 Uhr am Grundstück oder unmittelbar an der Grundstücks-
grenze (üblicher Bereitstellungsort der Abfallbehälter) zur vom Entsorgungsfahrzeug befahrbaren Straße geordnet zu la-
gern, so dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht belästigt oder behindert wird. Für schuldhaft verursachte Schadens-
fälle im Zusammenhang mit den bereitgestellten Abfällen haftet der Abfallbesitzer. Nach Abholung des Sperrabfalls sind die 
Bereitstellungsplätze vom Antragsteller zu säubern.

Können Grundstücke vom Entsorgungsfahrzeug nicht erreicht werden, erfolgt die Abholung am nächsten befahrbaren Ort. 
Im Zweifelsfall entscheidet der Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen auf Antrag des Abfallbesitzers. 
Die Sperrabfallentsorgung kann auf Wunsch auch mittels Container erfolgen. Hierfür wird eine Containertransportgebühr 
erhoben.

Sperrabfall kann ganzjährig ohne zusätzliche Gebühr an den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Bei der Abgabe ist als 
�/�H�J�L�W�L�P�D�W�L�R�Q���H�L�Q�H���D�X�V�J�H�I�•�O�O�W�H���6�S�H�U�U�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H���D�E�]�X�J�H�E�H�Q�����'�L�H���6�S�H�U�U�D�E�I�D�O�O�N�D�U�W�H���¿���Q�G�H�Q���6�L�H���L�P���0�L�W�W�H�O�W�H�L�O���G�H�V���$�E�I�D�O�O�N�D�O�H�Q�G�H�U�V����
weitere erhalten Sie bei den Ausgabestellen (s. Terminübersicht des jeweiligen Ortes).

Sollten die zu entsorgenden Möbel noch einen guten Gebrauchswert haben, so bitten wir Sie, diese zuerst einer Möbel-
börse anzubieten.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten inklusive K ühlgeräten 
aus privaten Haushaltungen

Die zu entsorgenden Geräte werden ganzjährig an den Wertstoffhöfen entgegen genommen.

Entsorgung von Schadstoffen

Schadstoffe (auch Problemstoffe genannt) sind Abfälle, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Zum Schutz der Umwelt 
sind diese getrennt zu sammeln und können in haushaltstypischen Kleinmengen kostenlos am Schadstoffmobil übergeben 
werden.

�$�P�� �6�F�K�D�G�V�W�R�I�I�P�R�E�L�O�� �Z�H�U�G�H�Q�� �X���� �D���� �D�Q�J�H�Q�R�P�P�H�Q���� �3�À���D�Q�]�H�Q�V�F�K�X�W�]���� �X�Q�G�� �6�F�K�l�G�O�L�Q�J�V�E�H�N�l�P�S�I�X�Q�J�V�P�L�W�W�H�O���� �&�K�H���P�L�N�D�O�L�H�Q���U�H�V�W�H��
���]�����%�����6�l�X�U�H�Q�����/�D�X�J�H�Q�����)�R�W�R�F�K�H�P�L�N�D�O�L�H�Q�����5�H�L�Q�L�J�X�Q�J�V�����'�H�V�L�Q�I�H�N�W�L�R�Q�V�P�L�W�W�H�O�����$�E�À���X�V�V�����%�D�F�N���R�I�H�Q���U�H�L���Q�L���J�H�U�������O�|���V�X�Q�J�V���P�L�W�W�H�O�K�D�O�W�L�J�H��
Produkte (z. B. Altlacke und Altfarben, Verdünner, Abbeizmittel, Klebstoffe, Kitte, Harze, Möbel politur), ölverschmutzte Ge-
genstände (Putzlappen u. ä.), quecksilberhaltige Produkte (Fieberthermometer), PU-Schaumdosen, Spraydosen mit Rest-
inhalten.

- Altmedikamente werden in vielen Apotheken kostenlos entgegengenommen bzw. gehören in die Restab fall tonne. 
- Für Altbatterien bitte die überall im Handel aufgestellten Behälter nutzen, hier gibt es ein kostenloses Rück nahme system. 
-  Leere Farbdosen, Farbdosen mit vollständig eingetrockneten Resten, wasserlösliche Wand- und Dis per sions farben kön-

nen über den Restmüll entsorgt werden. 
-  Leere Kunststoffeimer (z.B. von Wandfarbe) und leere Spraydosen mit grünem Punkt gehören in die Gelbe Tonne bzw. 

in den Gelben Sack. 

Das Schadstoffmobil ist im Frühjahr und im Herbst auf Tour durch das Entsorgungsgebiet, die genauen Termine und Stand-
�S�O�l�W�]�H���¿���Q�G�H�Q���6�L�H���D�X�I���G�H�U���6�H�L�W�H���P�L�W���D�O�O�H�Q���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�W�H�U�P�L�Q�H�Q���I�•�U���,�K�U�H�Q���2�U�W�����:�H�L�W�H�U�K�L�Q���E�H�V�W�H�K�W���G�L�H���0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�����V�D�P�V�W�D�J�V���D�Q��
verschiedenen Wertstoffhöfen (s. Seite 8) Schadstoffe abzugeben.
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im Entsorgungsgebiet OST
Wertstoffhof Marienberg Öffnungszeiten:
 Industriestraße 1, 09496 Marienberg Mo. 14:00 – 18:00 Uhr
 Tel.: 03735 91450 Mi. 09:00 – 13:00 Uhr

Sa. 08:00 – 12:00 Uhr

�s Termine Standzeiten Schadstoffmobil am Wertstoffhof Marienberg:

samstags, 28.01., 25.02., 24.03., 28.04., 26.05., 23.06., 28.07., 25.08., 22.09., 27.10., 24.11., 22.12.

Entsorgungsanlage Himmlisch Heer  Öffnungszeiten:
 Dorfstraße 21a,  Mo. – Fr. 08:30 – 17:00 Uhr
 09456 Annaberg-Buchholz OT Cunersdorf Sa. 08:00 – 12:00 Uhr
 Tel.: 03733 23623

�s Termine Standzeiten Schadstoffmobil an der Entsorgungsanlage Himmlisch Heer:

samstags, 14.01., 11.02., 10.03., 14.04., 12.05., 09.06., 14.07., 11.08., 08.09., 13.10., 10.11., 08.12.

Wertstoffhof Deutschkatharinenberg  Öffnungszeiten:
 09548 Deutschneudorf Di. 08:00 – 12:00 Uhr
 OT Deutschkatharienenberg Do. 14:00 – 18:00 Uhr
 Tel.: 0160 90927563 Sa. 08:00 – 12:00 Uhr

Wertstoffhof Lengefeld  Öffnungszeiten:
vom 01.05. bis 31.10. vom 01.11. bis 30.04.

 August-Bebel-Weg 7, 09514 Lengefeld Mo. 15:00 – 18:00 Uhr Mo. 15:00 – 17:30 Uhr
 Tel.: 037367 87974 Mi. 09:00 – 12:00 Uhr Mi. 09:00 – 12:00 Uhr

Do. 15:00 – 18:00 Uhr Sa. 08:30 – 11.30 Uhr
Sa. 08:30 – 11.30 Uhr

Wertstoffhof Olbernhau  Öffnungszeiten:
 Dörfelstraße, 09526 Olbernhau Di. 14:00 – 18:00 Uhr
 Tel.: 0160 90927563 Do. 08:00 – 12:00 Uhr

Sa. 08:00 – 12:00 Uhr

Wertstoffhof Wolkenstein  Öffnungszeiten:
 Ortseingang (ehemals Deponie)  Di. 14:00 – 18:00 Uhr (März – Oktober)
 09429 Wolkenstein Di. 13:00 – 17:00 Uhr (November – Februar)
 Tel.: 037369 131 0 Do. 08:00 – 12:00 Uhr

Sa. 08:00 – 12:00 Uhr

Wertstoffhof Zschopau  Öffnungszeiten:
 Krumhermersdorfer Straße, 09405 Zschopau Di. 08:00 – 12:00 Uhr
 Tel.: 03725 371230 Do. 14:00 – 18:00 Uhr

Sa. 08:00 – 12:00 Uhr

Auf allen Wertstoffhöfen bzw. Entsorgungsanlagen können folgende Abfallarten, in haushaltsüblichen Mengen, die in 
einem Pkw oder Pkw mit Anhänger ohne Aufbau zu transportieren sind, abgegeben werden:

Abfallart  Gebühr

Sperrabfall (gegen Abgabe ausgefüllter Sperrabfallkarte), nein
Schrott, Elektroaltgeräte und Elektronikschrott, Glas (DSD), 
Leichtverpackungen (LVP), Papier/Pappe/Kartonagen, 
Altkleider (noch tragbar), Altpapier

Grünschnitt, Gemischte Bauabfälle, Bauschutt  ja
Altholz Kat I – III, Altreifen 

Zusätzlich  können auf den Entsorgungsanlagen Niederdorf, Lumpicht, Himmlisch Heer  und dem Wertstoffhof 
Marienberg folgende Abfälle angeliefert werden:

Bestimmte gefährliche Abfälle mit besonderen  ja
Anforderungen an Lagerung und Transport 
(Asbest, Teerpappe, Dämmmaterial, Altholz Kat IV)

Bei Fragen informieren Sie sich bitte vor Anlieferung üb er Gebühren bzw. Annahmemodalitäten.

Wertstoffh#fe im Erzgebirgskreis



10 Benutzung #ffentlicher Wertstoffcontainer

Benutzung der öffentlichen Wertstoffcontainer für die Sammlung von Glas:

In der Vergangenheit ist immer wieder aufgefallen, dass die Nutzung der öffentlichen Wertstoffcontainer nicht immer sehr 
verantwortungsbewusst erfolgt. Dieser Umstand geht zu Lasten der Anwohner, zu Lasten der Umwelt und nicht zuletzt auch 
zu Lasten der Abfallgebühren. Deshalb möchten wir Sie bitten, folgende Benutzungsregeln zu beachten:

�� �¾   Nehmen Sie Rücksicht auf die Anwohner! Halten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einwurfzeiten, die auf den  
Containern auch aufgedruckt sind, ein: werktags zwischen 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist 
der Einwurf grundsätzlich verboten.

�� �¾   Falls ein Container doch einmal voll sein sollte, nehmen Sie bitte Ihr Glas wieder mit und entsorgen dieses am 
nächsten Standort. 

�� �¾   Bitte lassen Sie keine Gegenstände, die nicht in den Container passen, an Ort und Stelle liegen. Die Container-
standorte sind keine wilden Ablagerungsstellen!

�� �¾   Machen Sie auch andere gegebenenfalls auf deren Fehlverhalten aufmerksam. Jeder Containerstandort wird auch 
mit Ihren Gebühren wieder gereinigt!

�� �¾   Die Altglascontaineröffnungen haben einen Durchmesser von 17 cm. Größere Gläser und Flaschen entsorgen 
Sie bitte über den Restmüll. Bitte keine Gläser oder Flaschen neben den Containern zerschlagen, da sich andere, 
insbesondere Kinder, an den Scherben verletzen könnten.

So trennen Sie Glasverpackungen richtig!

In den Glassammelbehälter gehören grundsätzlich nur Verpackungen aus Glas. Die Verpackungen sollen restentleert in die 
Sammlung gegeben werden. Wichtig dabei ist, dass Flaschen und Gläser getrennt nach Weiß-, Grün- und Braunglas ent-
sorgt werden. Anders farbige Flaschen gehören immer in den Grünglascontainer. Wir empfehlen, die Deckel von Flaschen 
und Gläsern abzuschrauben und in den Gelben Sack zu geben, da diese aufwendig aussortiert werden müssen.

�,�Q���G�H�Q���*�O�D�V�V�D�P�P�H�O�E�H�K�l�O�W�H�U���J�H�K�|�U�H�Q���]���%�����(�L�Q�P�D�F�K�J�O�l�V�H�U�����)�O�D�N�R�Q�V���D�X�V���*�O�D�V�����*�H�W�U�l�Q�N�H�À���D�V�F�K�H�Q���D�X�V���*�O�D�V�����.�R�Q�V�H�U�Y�H�Q�J�O�l�V�H�U��

NICHT���L�Q���G�H�Q���*�O�D�V�V�D�P�P�H�O�E�H�K�l�O�W�H�U���J�H�K�|�U�H�Q���]���%�����$�X�W�R�V�F�K�H�L�E�H�Q�����$�X�W�R�O�D�P�S�H�Q�����$�X�À���D�X�I�I�R�U�P�H�Q�����%�D�W�W�H�U�L�H�Q�����%�O�H�L�J�O�D�V�����%�O�X�P�H�Q�W�|�S��
fe, Blumenvasen, Ceran-Kochfelder, Elektrogeräte, Essensreste, Flachglas (Draht-, Siegel- Sicherheitsglas), Getränkekar-
tons, Glaskeramik, Glaskochplatten, Glühbirnen, hitzebeständiges Glas, Holz, Kachelofen- und Kaminglas, Kaffeekannen, 
�.�D�U�W�R�Q�D�J�H�Q�����.�H�U�D�P�L�N�À���D�V�F�K�H�Q���X�Q�G���±�W�|�S�I�H�����.�•�F�K�H�Q�D�E�I�l�O�O�H�����.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�À���D�V�F�K�H�Q�����.�X�Q�V�W�V�W�R�I�I�Y�H�U�S�D�F�N�X�Q�J�H�Q�����/�H�X�F�K�W�V�W�R�I�I�U�|�K�U�H�Q����
lose Metalle (Nägel, Rasierklingen usw.), Mikrowellengeschirr, Monitor- und Fernseherglas, Plastiktüten, Porzellangeschirr, 
�3�\�U�H�[���3�U�R�G�X�N�W�H�����K�L�W�]�H�E�H�V�W�l�Q�G�L�J�������6�W�H�L�Q�H�����6�W�H�L�Q�J�X�W�À���D�V�F�K�H�Q�����7�H�O�O�H�U�����7�D�V�V�H�Q��

Glas ist ein wertvoller Rohstoff, der bei sortenreiner Trennung ohne Qualitätseinbußen recycelt werden kann. Recyclingglas 
hilft unserer Umwelt und spart ca. 30 % Energie im Vergleich zur Herstellung mit Primärrohstoffen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.was-passt-ins-altglas.de .

Hinweis:  Ab 01.01.2012 werden die vorhandenen Großsammelbehältnisse (sogenannte Depotcontainer) für die Fraktion 
Papier/Pappe/Kartonagen an öffentlichen Wertstoffsammelplätzen im Kreisgebiet nicht mehr vorgehalten.



11Informationen zur Entsorgung der Gelben Tonnen / Gelben S"cke

�'�L�H���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J���Y�R�Q���9�H�U�S�D�F�N�X�Q�J�V�P�D�W�H�U�L�D�O���Z�L�U�G���•�E�H�U���G�H�Q���(�L�Q�N�D�X�I�V�S�U�H�L�V���G�H�V���J�H�N�D�X�I�W�H�Q���3�U�R�G�X�N�W�H�V���¿���Q�D�Q�]�L�H�U�W�����G�����K�����V�L�H���L�V�W���Q�L�F�K�W��
Bestandteil der öffentlichen Abfallentsorgung und wird somit nicht über die Abfallentsorgungsgebühren bezahlt.

Die o. g. Leistung wird im Entsorgungsgebiet durch die 

  Firma
Kreislaufwirtschaft GRÜBLER GmbH & Co.KG
Gewerbepark 1 – 5
09488 Thermalbad Wiesenbad / OT Wiesa

erbracht.

Sollten Probleme bei der Entsorgung auftreten (Behälter wurde nicht geleert, Straßen werden nicht angefahren usw.), bitten 
wir Sie, sich direkt an diesen Entsorger zu wenden.

Die Telefonnummer lautet wie folgt:

    0 37 33 5 03-0
In den Gelben Sack, die Gelbe Tonne gehören nur Verkaufsverpackungen .
�0�L�W���]�Z�H�L���$�X�V�Q�D�K�P�H�Q�����*�O�D�V���J�H�K�|�U�W���L�Q���G�H�Q���$�O�W�J�O�D�V�F�R�Q�W�D�L�Q�H�U���X�Q�G���9�H�U�S�D�F�N�X�Q�J�H�Q���D�X�V���3�D�S�L�H�U���X�Q�G���3�D�S�S�H�����]�����%�����&�R�U�Q�À���D�N�H�V��
Verpackung) gehören in die Papiertonne.

Bei einer unsachgemäßen Befüllung durch andere Abfallfraktionen kann dies dazu führen, dass die Entsorgung verweigert 
wird. Die Gefäße sind dann entsprechend mit einem Aufkleber gekennzeichnet. Der Abfallverursacher ist zur entsprechen-
den Aussortierung angehalten. Deshalb sollten Sie unbedingt auf eine ordnungsgemäße Sortierung achten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Sammelgefäße (Gelber Sack, Gelbe Tonne) 

    bis spätestens 06:00 Uhr am Entsorgungstag

bereit stehen müssen. Werden diese später bereitgestellt, kann es passieren, dass diese nicht mehr entsorgt werden, weil 
das Fahrzeug den Straßenzug bereits abgefahren hat.

Eine Ablagerung der Verpackungen an anderen Plätzen, wie z. B. Iglu-Standplätze, ist nicht legal, so dass dies zu einem 
Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Abfallerzeuger führen kann.
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46 Z$BLITZ, OT ANSPRUNG, OT GRUNDAU, OT SORGAU Entsorgungstermine

Zöblitz, OT Ansprung, OT Grundau, OT Sorgau

2012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012

Abfallart Entsorgungstermine

Restabfall (14-täglich)

Zöblitz, OT Ansprung Mittwoch, gerade Kalenderwoche
Do. 04.10./01.11./27.12.*

OT Grundau, OT Sorgau Dienstag, gerade Kalenderwoche
Mi. 02.05./Sa. 29.12.*

Sondertour Montag, ungerade Kalenderwoche
Di. 10.04.*

Papiertonne (4-wöchentlich)

Zöblitz, OT Ansprung, 
OT Grundau, OT Sorgau

Dienstag
03.01./31.01./28.02./27.03./24.04./22.05./19.06./17.07./14.08./11.09./09.10./
06.11./04.12.

Großwohnanlagen
Zöblitz

Mittwoch, gerade Kalenderwoche
Do. 03.05./Di. 02.10./Di. 30.10./Do. 22.11./Mo. 24.1 2.*

20122012Bioabfall
(April-November, wöchentlich
Dezember-März, 14-täglich)

20122012Tourenpläne werden gesondert bekannt gegeben.

20122012Gelber Sack/Gelbe Tonne

20122012(14-täglich)

20122012Zöblitz und Ortsteile201220122012201220122012Großwohnanlagen20122012Zöblitz 2012201220122012
Sondertour
Zöblitz 20122012
Ausgabestelle20122012

Ausgabestelle Gelbe Säcke:20122012
Stadtverwaltung Zöblitz, Markt 2320122012

Weihnachtsbaumentsorgung Montag, 23.01.2012

Schadstoffe Standplätze Datum/Annahmezeit
1. Halbjahr 2012

Datum/Annahmezeit
2. Halbjahr 2012

- Zöblitz, Markt 17.04. 10:45-11:30 14.09. 13:15-14:00

- OT Ansprung, Dostteichstraße 
  (ehem. LPG Tankstelle)

17.04. 11:45-12:15 14.09. 11:45-12:15

Ausgabestelle Verkaufsstelle Blaue Restabfallsäcke/Ausgabestelle Sperra bfallkarte:
- Stadtverwaltung Zöblitz, Markt 23

Sondertour Restabfall Zöblitz:  Freiberger Straße 43, 45, 47, 47a, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Neusorge

Sondertour Gelbe Tonne Zöblitz:   Freiberger Straße (oberhalb ehem. Jugendherberge), 47 a,
49, 51, 59, 63, 65, 67, Neusorge (Kniebreche Richtung Pobershau),
Nordsteig, Teichstraße, Vorwerk 211, 213, 213 a, 214, 215 

Großwohnanlage Zöblitz:  Lindenstraße, Schützenstraße

* Verlegung des Entsorgungstermins aufgrund von Feiertag en
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Beauftragte Entsorgungsunternehmen der verschiedenen Abfal lfraktionen sind:

Bei Problemen hinsichtlich der Entsorgung wenden Sie sic h bitte direkt an den 
zuständigen Entsorger.

Restabfall, Bioabfall und Papier
Für die Orte:

Amtsberg, Börnichen, Borstendorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Gornau, Großolbersdorf, 
Grünhainichen, Lengefeld, Pockau, Tannenberg, Wolkenstein, Zschopau

SITA Entsorgung Erzgebirge GmbH
Gerbergasse 13
09405 Zschopau
Tel: 03725 2806 17
Fax: 03725 2806 19

Deutschneudorf, Großrückerswalde, Heidersdorf, Marienberg, Olbernhau, Pfaffroda, Pobershau, 
Seiffen, Zöblitz

SITA Entsorgung Erzgebirge GmbH
Industriestraße 1
09496 Marienberg
Tel: 03735 9145 0

Sperrabfallentsorgung
Amtsberg, Börnichen, Borstendorf, Deutschneudorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf, Geyer, Gornau, Großolbers-
dorf, Großrückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Lengefeld, Marienberg, Olbernhau, Pfaffroda, Pockau, 
Pobershau, Seiffen, Tannenberg, Wolkenstein, Zöblitz, Zschopau

SITA Entsorgung Erzgebirge GmbH
Indusriestraße 1
09496 Marienberg
Tel: 03735 9145 0

Restabfall; Bioabfall, Papier und Sperrabfall
Für die Orte:

Annaberg-Buchholz, Bärenstein, Jöhstadt, Königswalde, Mildenau, Thermalbad Wiesenbad

Städtereinigung Annaberg GmbH
Ernst-Roch-Straße 8
09456 Annaberg-Buchholz
Tel: 03733 14040
Fax: 03733 1404 22

Gelbe Tonne / Gelber Sack
Kreislaufwirtschaft Grübler GmbH & Co.KG
Gewerbepark 1 – 5
09488 Thermalbad Wiesenbad / OT Wiesa
Tel: 03733 5030
Fax: 03733 503 222

Schadstoffe
Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG
NL Sachsen/Lausitz
Rosenstraße 99
01159 Dresden
Tel: 0351 4973 350
Fax: 0351 4973 111
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